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Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 204/2022, geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 204/2022, wie folgt geändert wird: 

1. § 111 Abs. 1 Z 2 entfällt. 

2. § 111 Abs. 2 Z 6 lautet: 
„den Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und den Verkauf dieser Getränke in unverschlossenen 
Gefäßen, wenn der Ausschank oder der Verkauf durch Automaten erfolgt;“ 

3. Nach § 111 Abs. 2 Z 6 wird folgende Ziffer 7 eingefügt: 
„die Verabreichung von Speisen jeder Art und den Ausschank von Getränken.“ 

4. § 112 lautet: 
„(1) Ein Gastgewerbe wird auch dann ausgeübt, wenn einzelne Dienstleistungen, die in ihrer 

Gesamtheit eine gastgewerbliche Tätigkeit gemäß § 111 Abs. 1 ergeben, gesondert von zwei oder 
mehreren Unternehmern für dieselben Leistungsempfänger und im selben Standort erbracht werden. 

(2) Die Gastgewerbetreibenden haben die Betriebsräume und die allfälligen sonstigen 
Betriebsflächen und deren Einrichtung und Ausstattung stets in gutem Zustand zu erhalten und dafür zu 
sorgen, dass die Betriebsräume und die allfälligen sonstigen Betriebsflächen, die Betriebseinrichtung und 
die Betriebsführung den der Betriebsart entsprechenden Anforderungen Rechnung tragen. 

(3) Gastgewerbetreibende, die alkoholische Getränke ausschenken, sind verpflichtet, auf Verlangen 
auch kalte nichtalkoholische Getränke auszuschenken. Weiters sind sie verpflichtet, mindestens zwei 
Sorten kalter nichtalkoholischer Getränke zu einem nicht höheren Preis auszuschenken als das am 
billigsten angebotene kalte alkoholische Getränk (ausgenommen Obstwein) und diese besonders zu 
kennzeichnen. Der Preisvergleich hat jeweils auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen 
Liter der betreffenden Getränke zu erfolgen. 

(4) Die Gastgewerbetreibenden sind verpflichtet, Personen, die durch Trunkenheit, durch ihr 
sonstiges Verhalten oder ihren Zustand die Ruhe und Ordnung im Betrieb stören, keine alkoholischen 
Getränke mehr auszuschenken. 

(5) Wer das Gastgewerbe in der Form ausübt, dass er Geflügel grillt und dieses mit Beilagen 
verabreicht, kann diese Tätigkeit im Umgebungsbereich von Lebensmittelgeschäften regelmäßig ausüben, 
ohne dass er diese Tätigkeit als weitere Betriebsstätte (§ 46 Abs. 2) anzeigen muss.“ 

5. § 2 Abs. 1 Z 25 lautet: 
„die Verabreichung von Speisen und der Ausschank von Getränken im Rahmen und Umfang von 
Veranstaltungen im Sinne des § 5 Z 12 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 durch Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes sowie sonstige juristische Personen, die im Sinne der §§ 34 BAO gemeinnützig, 
kirchlich tätig sind, und durch deren Dienststellen sowie juristische Personen, die gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 
und § 5 Z 12 lit. b und c des Körperschaftsteuergesetzes 1988 wie Körperschaften des öffentlichen Rechts 

www.parlament.gv.at



 

 

zu behandeln sind. Diese Veranstalter haben § 112 Abs. 3 und 4 und § 114 sowie die einschlägigen 
gesundheits-, lebensmittel-, wasser- und abfallrechtlichen Vorschriften einzuhalten.“ 

6. § 367 Z 36 lautet: 
„die Bestimmungen des § 112 Abs. 2 nicht befolgt;“ 
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